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LETZTE SEITE

chung und Lehre nach dem neue-
sten Stand. Bedauerlich ist, daß
gegenüber der Vorauflage der Ab-
druck des KJHG, das in enger Ver-
bindung und Ergänzung zu den ju-
gendstrafrechtlichen Regelungen
gesehen werden muß, entfallen ist;
möglicherweise beruht dies auf
dem Bestreben, den Umfang (und
damit den Preis) auf dem Stand der
Vorauflage zu halten. Der Umfang
von Ostendorfs Kommentar bedeu-
tet ohnehin aus der Sicht der Praxis
einen – im Wortsinne – gewichti-
gen Nachteil; denn er erschwert
für Verfahrensbeteiligte mit länge-
ren Wegen die Mitnahme in die
Hauptverhandlung.

Wirklich neu gegenüber der Vor-
auflage und deshalb besonderer Er-
wähnung wert ist der Wechsel des
Standortes, von dem aus Ostendorf
den zunehmenden Forderungen
der letzten Jahre aus Politik und
Öffentlichkeit nach einem ver-
schärften strafrechtlichen Zugriff
auf Jugendliche und Heranwach-
sende entgegentritt:

In den Vorauflagen wurde Prä-
vention als Gesetzesziel des JGG im
Sinne von Individualprävention
thematisiert, das heißt Prävention
auf tertiärer Ebene durch reaktive
Sanktion, anknüpfend an die indi-
viduelle Verantwortung des ju-
gendlichen Straftäters, erstrebt mit
den auf individuelle Problemlagen,
persönliche Biographie und Leben-
sumstände abgestellten Reaktions-
möglichkeiten des JGG. Den Forde-
rungen nach einer Verschärfung
des Jugendstrafrechts ist Ostendorf
(s. jeweils Vorwort zur 2. und 3.
Aufl.) im wesentlichen mit imma-
nenten, dem Bezugsrahmen des
JGG entnommenen Argumenten
begegnet wie etwa zu den Wirkun-
gen jugendstrafrechtlicher Sanktio-
nen unter Hinweis auf kriminolo-
gische Erkenntnisse, zu den Folgen
harter oder behutsamen Reaktion,
stigmatisierender Ausgrenzung
oder sozialpädagogischer Maßnah-
men zur Integration.

Demgegenüber ist nunmehr das
gesamte Vorwort zur 4. Auflage ein
engagiertes Plädoyer Ostendorfs
für eine verstärkte primäre Präven-
tion, d. h. das Bemühen um Verhü-
tung von Kriminalität durch Anset-

zen bei den Ursachen von Krimina-
lität, bei bestimmten allgemeinen
oder besonderen Problem- und
Mängellagen. Damit weist Osten-
dorf hin auf die Verantwortung der
Gesellschaft, die solche defizitären
Lebenslagen oder soziale Probleme,
die mitursächlich sind für Jugend-
kriminalität, geschaffen hat oder
zuläßt. Bei solcher Sichtweise wer-
den die Grenzen des Jugendstraf-
rechts gewissermaßen von außen
erklärt und den Zumutungen aus
der Gesellschaft an die jugendstraf-
rechtliche Praxis, durch härtere
Strafen für Jugendliche und Heran-
wachsende Kriminalität zu verhin-
dern, durch den Hinweis auf ihre
Mitverantwortung auch und gera-
de für die Lebenslagen junger Men-
schen begegnet. 

Dieses Vorwort zur 4. Auflage ist
deshalb mehr als eine Einleitung,
es ist ein Appell. Hierdurch zeigt
Ostendorf erneut und eindringlich,
daß es ihm um weitaus mehr geht
als eine wissenschaftliche Erläute-
rung des Jugendstrafrechts.

Ostendorfs Kommentar ist des-
halb nicht nur ein Werk zum
Nachschlagen einzelner Fragen; es
ist ein Buch zum Lesen und Ler-
nen, ein wirklich großer Lehrkom-
mentar und zugleich eine engagier-
te Programmschrift für eine stetige
Reform des Jugendstrafrechts.

Holle Eva Löhr

Heribert Ostendorf
Jugendgerichtsgesetz, Kommentar
4. Auflage 1997
Carl Heymanns Verlag,
Köln, Berlin, Bonn, München
1216 Seiten, DM 178,–

Richtigstellung:

In der Ausgabe 4/97 hat der Fehler-
teufel gleich zweimal beim selben
Namen zugeschlagen. Der Mitau-
tor des Beitrags »Prävention durch
Information« (S. 6, Magazin) und
des Buchs »Leitfaden Drogenthera-
pie« (S. 39, Neue Bücher) heißt
Heino Stöver, also weder »Heiner
Stöver« noch »Hein Stöver«.
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